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Aufgrund des § 23 Abs. 2 Satz 1 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der
Fassung vom 26. September 2002 (BGBl. I
S. 3830), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212),
verordnet die Landesregierung:

§ 1

Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die Anforde-
rungen zum Schutz der Allgemeinheit
und der Nachbarschaft vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Geräusche

1. bei öffentlichen Direktübertragungen
von Spielen der Fußballeuropameister-
schaft 2012 im Freien (öffentliche
Übertragungen)

a) in Anlagen im Sinne des § 3 Abs. 5
Nr. 1 und 3 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes, die einer Genehmi-
gung nach § 4 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes nicht bedürfen,

b) durch das Fernsehen und den Hör-
funk,

2. bei sonstigen öffentlichen Veranstal-
tungen aus Anlass der Fußballeuropa-
meisterschaft 2012 in Anlagen nach
Nr. 1 Buchst. a (sonstige öffentliche
Veranstaltungen),

3. beim Betrieb von Gaststätten.

§ 2

Öffentliche Übertragungen

(1) In den Fällen des § 1 Nr. 1 Buchst. a
sind die Anlagen so zu errichten und zu
betreiben, dass die Immissionsrichtwerte
nach § 2 Abs. 2 der Sportanlagenlärm-
schutzverordnung vom 18. Juli 1991
(BGBl. I S. 1588, 1790), geändert durch
Verordnung vom 9. Februar 2006 (BGBl. I
S. 324), auch unter Einrechnung der Ge-
räuschimmissionen anderer solcher Anla-
gen nicht überschritten werden. Im Übri-
gen gelten § 1 Abs. 3, § 2 Abs. 4 bis 7, § 3

sowie § 5 Abs. 1, 2 und 5 der Sportanla-
genlärmschutzverordnung entsprechend.
Bei der Festsetzung von Betriebszeiten
entsprechend § 5 Abs. 2 der Sportanla-
genlärmschutzverordnung sind der
Schutz der Nachbarschaft und das Inte-
resse der Bevölkerung an öffentlichen
Übertragungen gegeneinander abzuwä-
gen.

(2) In den Fällen des § 1 Nr. 1 Buchst. b
gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, dass der Be-
ginn der Nachtzeit auf 1.00 Uhr festgelegt
wird und Ruhezeiten nicht zu berücksich-
tigen sind.

§ 3

Sonstige öffentliche Veranstaltungen

In den Fällen des § 1 Nr. 2 gelten die
Bestimmungen der Technischen Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm vom 26. Au-
gust 1998 (GMBl. S. 503) mit der Maßga-
be, dass der Beginn der Nachtzeit außer-
halb von Kurgebieten, Krankenhäusern
und Pflegeanstalten auf 1.00 Uhr festge-
legt wird. Die zeitlichen Einschränkungen
für seltene Ereignisse durch Nr. 7.2 Satz 1
der Technischen Anleitung zum Schutz
gegen Lärm gelten nicht.

§ 4

Betrieb von Gaststätten

In den Fällen des § 1 Nr. 3 gelten die
Bestimmungen der Technischen Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm mit der
Maßgabe, dass der Beginn der Nachtzeit
außerhalb von Kurgebieten, Krankenhäu-
sern und Pflegeanstalten auf 1.00 Uhr
festgelegt wird.

§ 5

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 8. Juni 2012
in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 2. Juli
2012 außer Kraft.
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Aufgrund des § 40 Abs. 2 Nr. 4, 5, 7
und 8 in Verbindung mit § 76 Abs. 1 des
Hessischen Wassergesetzes vom 14. De-
zember 2010 (GVBl. I S. 548) verordnet
die Ministerin für Umwelt, Energie, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz:

Artikel 1

Die Abwassereigenkontrollverordnung
vom 23. Juli 2010 (GVBl. I S. 257), geän-
dert durch Verordnung vom 7. Juli 2011
(GVBl. I S. 356), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1
und wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird die Angabe
„(BGBl. I S. 1109, 2625), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585)“
durch „(BGBl. I S. 1108, 2625),
zuletzt geändert durch Gesetz
vom 24. Februar 2012 (BGBl. I
S. 212)“ ersetzt.

bb) In Nr. 5 werden nach dem Wort
„Kanälen“ ein Komma und die
Wörter „in denen gewerbliches
Abwasser abgeleitet wird, für
das nach der Abwasserverord-
nung keine Anforderungen an
das Abwasser vor Vermischung
oder für den Ort des Anfalls
festgelegt sind“ eingefügt.

b) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Diese Verordnung gilt nicht
für Zuleitungskanäle zu öffentli-
chen Kanälen, in denen ausschließ-
lich häusliches Abwasser nach An-
hang 1 Teil A Nr. 1 der Abwasser-
verordnung, Niederschlagswasser
oder häusliches Abwasser gemein-
sam mit Niederschlagswasser abge-
leitet wird.“

2. In § 2 Abs. 1 Satz 1 und § 3 Abs. 3 wird
nach der Angabe „§ 1“ jeweils die An-
gabe „Abs. 1“ eingefügt.

3. § 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 5 wird die Angabe „§ 1 
Nr. 1, 2 und 5“ durch „§ 1 Abs. 1
Nr. 1 und 2“ ersetzt. 

b) In Satz 7 wird nach der Angabe 
„§ 1“ die Angabe „Abs. 1“ einge-
fügt.

4. Anhang 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 wird nach der Angabe 
„§ 1“ die Angabe „Abs. 1“ einge-
fügt.

b) Nr. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Abs. 1 wird Nr. 7 der Tabelle
einschließlich der Fußnote 2
aufgehoben.

bb) Abs. 5 wird aufgehoben.

cc) Der bisherige Abs. 6 wird 
Abs. 5.

c) Nr. 5 Abs. 2 Nr. 1 und 2 werden wie
folgt gefasst:

„1. Angaben zu Abwasserkanälen
und -leitungen nach Nr. 3 
Abs. 1:

a) Kanalart, Kanallänge,

b) Lage in Schutzzone,

c) maßgebliches Intervall der
Zustandserfassung,

2. Ergebnisse und Fortschritt der
Zustandserfassung von Abwas-
serkanälen und -leitungen
nach Nr. 3 Abs. 1:

a) Beginn des Wiederholungs-
zeitraums,

b) Länge der im Berichtsjahr
untersuchten und im Wie-
derholungszeitraum insge-
samt untersuchten Stre-
cken,

c) Einstufung der Schäden,

d) noch erforderlicher Bedarf
zur Sanierung.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.
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